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Es gibt sie noch – die Lohnsteuerkarte aus Pappe
Freibetrag eintragen lassen – auch für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
Presseinformation

Die Meldeämter versenden in diesen Tagen für das Jahr 2009 die alt bekannte Lohnsteuerkarte aus Pappe. Diese wird es auch noch bis voraussichtlich 2010 in bekanntem DIN A 5 - Format und jährlich wechselnder Farbe geben. Für das kommenden Jahr 2009 ist sie rot. Bevor diese jedoch beim Arbeitgeber abgegeben wird, sollte gut überlegt werden, ob ein Freibetrag eingetragen werden kann, der die monatliche Lohnsteuerbelastung im kommenden Jahr mindert. Auch für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte kann noch ab dem ersten Kilometer ein Freibetrag eingetragen werden. Darauf weist der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) hin.

Noch bis 2010 wird es die Lohnsteuerkarte aus Pappe geben. In diesen Tagen versenden die Meldeämter rund 35 Millionen Lohnsteuerkarten an Arbeitnehmer und Beschäftigte. Auf der Steuerkarte sind neben der Anschrift wichtige Angaben zur Besteuerung vermerkt. Dazu gehören der Familienstand, die Religionszugehörigkeit, die Anzahl der Kinder und die Steuerklasse. Durch Eintrag eines Freibetrages können Arbeitnehmer jedoch auch direkt Einfluss auf die Höhe der Lohnsteuer nehmen. Nach Angaben des Bundesministeriums der Finanzen werden jährlich etwa 2,5 Millionen Lohnsteuer-Ermäßigungsanträge gestellt.

Einen Freibetrag trägt das Finanzamt ein, wenn Aufwendungen von über 600 Euro nachgewiesen werden. Mindestens 1520 Euro sind bei Werbungskosten nachzuweisen. Solange das Bundesverfassungsgericht noch nicht abschließend zur Entfernungspauschale entschieden hat, können Arbeitnehmer auch noch einen Freibetrag für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ab dem ersten Kilometer eintragen lassen. Sollte das oberste deutsche Gericht zu Ungunsten der Pendler entscheiden, muss jedoch das Geld zuzüglich Zinsen zurückgezahlt werden. Eintragungsfähig sind neben berufsbedingten Kosten aber auch zum Beispiel Aufwendungen für die Betreuung eines Kindes, für Handwerker- und Dienstleistungen oder Unterstützungsleistungen für bedürftige Personen. Ohne Mindestbetrag trägt die Behörde einen Behinderten - oder Kinderfreibetrag ein. Allein erziehende Eltern sollten darauf achten, dass bei Vorlage der gesetzlichen Voraussetzungen die günstige Steuerklasse II vermerkt ist, empfiehlt der Verband.

Weitere Informationen dazu gibt es in den örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine im Rahmen einer Mitgliedschaft. Die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes sind im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de .zu finden. Wer kein Internetzugang hat, kann die Anschriften auch telefonisch unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen.
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